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Bildungs- und Kulturdepartement 

Kantonsschule Reussbühl Luzern 

 

 

 

 

ALLGEMEINE INFOMRATIONEN 

 

Freifächer werden neben den obligatorischen Fächern angeboten. Gemäss Verordnung zum 

Gesetzt über die Gymnasialbildung § 7.4 dürfen Schüler/innen in der Regel mit Ausnahme 

des Instrumentalunterrichts nur dann Freifächer belegen, wenn sie im Jahreszeugnis einen 

Notendurchschnitt von 4.2 erreichen. Ausnahmen kann die Schulleitung bewilligen. 

 

Bei der Wahl von Freifächern haben die Schülerinnen und Schüler darauf zu achten, dass sie 

mindestens 30 Minuten Mittagspause im Stundenplan haben. 

 

Der Unterricht der Jahreskurse sowie der Semesterkurse beginnen in der Regel in der zweiten 

Schulwoche (Ausnahme Ensembles, welche in der 1. Schulwoche beginnen).  

 

Die Aufnahmekriterien, Unterrichtstage und -zeiten, Dauer, Lektionen sind im Detailbeschrieb 

der einzelnen Freifächer aufgeführt. 

 

Kostenpflichtige Freifächer 

Die Schulleitung entscheidet aufgrund der Anmeldezahl (mind. 12 Teilnehmende) und des 

zur Verfügung stehenden Finanzrahmens über das Zustandekommen. Die Einschreibegebühr 

ist mit der Anmeldung fällig und wird im Herbst in Rechnung gestellt. 

Bei den Sprachdiplomen (CAE und DELE) fallen externe Prüfungsgebühren an, welche durch 

Drittanbieter in Rechnung gestellt werden. 

 

Ensembles 

Für Schülerinnen und Schüler, welche das Schwerpunktfach Musik (3.-6. Klasse) und/oder das 

Wahlpflichtfach Musik (4.-5. Klasse) besuchen, ist die Teilnahme an einem Ensemble obligato-

risch und gilt nicht als Freifach. Allen anderen Schülerinnen und Schüler der 1.-6. Klassen kön-

nen Ensembles – zum Teil in reduziertem Umfang – als Freifach belegen. Es kann maximal ein 

Ensemble besucht werden. 

 

Anmeldung/Abmeldung 

Die Anmeldung ist verbindlich. Es gelten die gleichen Absenzenregeln wie beim regulären 

Unterricht. Abmeldungen sind zu begründen und schriftlich an die Rektorin zu richten und 

werden nur in Ausnahmefällen bewilligt. Bei einer Abmeldung im Laufe des Schuljahres wird 

die Einschreibegebühr nicht zurückerstattet. Erfolgt die Abmeldung nachdem die Durchfüh-

rung bestätigt wurde, wird die Einschreibegebühr trotzdem fällig. 

Der definitive Entscheid über die Durchführung resp. nicht Durchführung der einzelnen Frei-

fächer erfolgt Anfang Juni. Die Schülerinnen und Schüler werden per E-Mail über die Durch-

führung resp. das Nichtzustandekommen informiert. 

 

Bei Fragen hilft das Administrationsteam gerne weiter (E-Mail: info.ksreu@sluz.ch oder Tele-

fon: 041 590 25 00) 
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